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Bebauungsplan Nr. 153a „nordwestlich der Aschheimer Straße, 4. Planungsabschnitt 
zwischen Adalperostraße und Bajuwarenstraße“ (1. Teiländerung des Bebauungsplans 
Nr. 153); 
hier: erneute Anhörung der berührten Träger öffentlicher Belange und Fachbehörden 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gemeinderat der Gemeinde Ismaning hat am 23.03.2022 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, den vorgenannten Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB aufzustellen. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
15.11.2023 bis einschließlich 20.12.2023. Parallel wurden die berührten Träger 
öffentlicher Belange und Fachbehörden angehört. 
Über die eingegangenen Stellungnahmen hat der Ismaninger Gemeinderat in 
öffentlicher Sitzung vom 07.02.2024 abgewogen und die erneute Auslegung des zu 
ändernden Bebauungsplans beschlossen. Anbei erhalten Sie einen Auszug des 
Sitzungsprotokolls. 
 
Die Größe des Plangebiets beträgt unverändert ca. 0,69 ha. 
 
Verfahrensart 
Da die Aufstellung des Bebauungsplans weiterhin im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB erfolgt, wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von einem 
Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten 
umweltrelevanter Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6 a Absatz 1 und § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
Von der Durchführung einer frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde 
abgesehen. 
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Als berührte Behörde bzw. Träger öffentlicher Belange geben wir Ihnen hiermit erneut 
Gelegenheit, zu dem Bebauungsplan bis zum 27.03.2024 Stellung zu nehmen. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden die in den Unterlagen geänderten 
Textstellen in gelb hervorgehoben. 
Das vorliegende Schallgutachten (i.d.F. vom 24.10.2023) zum Bebauungsplan ist 
unverändert. 
 
Sie finden sämtliche Planunterlagen sowie dieses Anschreiben und eine Kopie der 
amtlichen Bekanntmachung zur erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung in digitaler Fassung 
auf der Internetseite der Gemeinde Ismaning unter: 
www.ismaning.de/gemeinde-rathaus/veroeffentlichungen/oeffentlichkeitsbeteiligungen. 
 
Die Unterlagen werden auch über das landesweite Bauleitplanungsportal unter: 
www.bauleitplanung.bayern.de, Gemeindename: Ismaning, verlinkt. 
 
Falls Sie eine Erörterung der Planung wünschen, bitten wir um Mitteilung. 
 
Ihre Stellungnahme senden Sie bitte bevorzugt in elektronischer Form an die Gemeinde 
Ismaning (E-Mail-Adresse: bauamt@ismaning.de). Bei Bedarf ist auch eine Abgabe 
von Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift während der Dienststunden sowie 
per Post bei der Gemeinde Ismaning möglich. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (vgl. §§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 und § 4a Abs. 4 
Satz 1 BauGB). 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Pohl 
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